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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 21 . Dezember 1982

zur Änderung der Entscheidung 78/640/EWG über die finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft an den Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen in den Meeresgewässern

Dänemarks und Irlands

( 82/892/EWG)

Umfang verwirklicht werden . Die genannte Frist
muß daher verlängert werden , um im gemeinschaft
lichen Interesse den Abschluß der vorgesehenen
Arbeiten zu ermöglichen und die finanzielle Beteili
gung der Gemeinschaft an den diesbezüglichen
Ausgaben zu sichern .

Um die Ausführung der Arbeiten zu erleichtern ,
sollte die Gemeinschaft Irland je nach den Fort
schritten bei der Durchführung der von der Kom
mission gebilligten Investitionen Vorschüsse gewäh
ren —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel ]

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf
Artikel 43 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments ('),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Anwendung einer gemeinschaftlichen Regelung
zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbe
stände und die Durchführung von Maßnahmen zur
Beschränkung der Fischereitätigkeit erfordern im
gemeinschaftlichen Interesse einen Schutz der
Bestände und eine Überwachung der unter der
Hoheit der Mitgliedstaaten stehenden Meeresgewäs
ser .

In der Entscheidung 78 /640/EWG ( 2) ist vorgese
hen , daß sich die Gemeinschaft an den Ausgaben
Dänemarks und Irlands beteiligt , die diesen Mit
gliedstaaten vom 1 . Januar 1977 bis zum 31 . Dezem
ber 1982 für die Durchführung kurz- und mittelfristi
ger Maßnahmen zum Einsatz eines geeigneten spe
zifischen Instrumentariums für die Kontrolle und
Überwachung der Fischereitätigkeit entstehen .

Die mittelfristigen Maßnahmen umfassen insbeson
dere den Kauf oder den Bau von Küstenwachtschif
fen , den Erwerb von Aufklärungsluftfahrzeugen
sowie die Anschaffung und Einrichtung der erfor
derlichen technischen , elektronischen und photogra
phischen Ausrüstung .

Die Durchführung dieser mittelfristigen Maßnah
men hat sich in Irland infolge der umfangreichen
Planungsarbeiten für ein neuartiges Material verzö
gert , das besonders hoch entwickelt sein muß, damit
seine Funktionsfähigkeit bei der Kontrolle und
Überwachung der sehr ausgedehnten Fangzonen
gewährleistet werden kann .

Die von Irland vorgesehene Investition kann des
halb vor dem 1 . Januar 1983 nicht in vollem

Die Entscheidung 78 /640/EWG wird wie folgt
geändert :

1 . Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung :

„(2) Die Gemeinschaft erstattet Dänemark
und Irland die durch den Einsatz der Mittel
nach Absatz 1 entstandenen erstattungsfähigen
Ausgaben , und zwar :

— Dänemark bis zu einem Betrag von 10 Mil
lionen ECU für die Zeit vom 1 . Januar 1977
bis zum 31 . Dezember 1982 ;

— Irland bis zu einem Betrag von 46 Millionen
ECU für die Zeit vom 1 . Januar 1977 bis
zum 31 . Dezember 1984."

2 . Folgender Artikel wird eingefügt :

,,Artikel la

( 1 ) Die Kommission kann der irischen Regie
rung für die Durchführung der Investitionen ,
die von der Kommission genehmigt worden
sind, einen Vorschuß in Höhe von bis zu 80
v . H. der Kosten der für jede Jahrestranche vor
gesehenen Arbeiten zahlen .

(') ABl . Nr . C 292 vom 8 . 11 . 1982 , S. 91 .
r-) ABl . Nr . L 21 1 vom 1.8 . 1978 , S. 34.

(2) Frühestens drei Monate vor dem tatsächli
chen Beginn der Arbeiten im Rahmen der Jah



Nr. L 378/56 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31 . 12 . 82

„2 . Die mittelfristigen Maßnahmen müssen

— in Dänemark vor dem 1 . Januar 1983 ,

— in Irland vordem 1 . Januar 1985

durchgeführt sein ."

4 . Nummer 6 des Anhangs erhält folgende Fas
sung :

„6 . Die Erstattungsanträge betreffen die von
der irischen Regierung im Laufe eines
Kalenderjahres oder eines mehr als drei
Monate umfassenden Teils eines Kalender
jahres getätigten Ausgaben . Sie sind binnen
sechs Monaten für Ausgaben betreffend ein
Kalenderjahr und binnen drei Monaten für
Ausgaben betreffend einen Teil eines
Kalenderjahres bei der Kommission einzu
reichen ."

restranche kann die irische Regierung bei der
Kommission einen Antrag auf Vorschuß stellen ,
aus dem hervorgeht, daß die Voraussetzungen
für die Zahlung erfüllt sind .

Sechs Monate nach Zahlung des Vorschusses
hat die irische Regierung der Kommission den
Nachweis zu führen , daß die ausgeführten
Arbeiten mindestens 6,5 v . H. der Jahrestranche,
vervielfältigt mit der Zahl der verstrichenen
Monate seit dem in dem Vorschußantrag ange
gebenen Beginn der Arbeiten, erreicht haben .
Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden , so
ist die irische Regierung verpflichtet , den erhal
tenen Vorschuß zurückzuzahlen .

( 3 ) Die Anträge auf Vorschüsse für andere
Jahresarbeitstranchen können eingereicht wer
den , sobald die Arbeiten der vorangegangenen
Tranche mindestens 80 v . H. der Vorausschät
zungen erreicht haben und etwaige frühere
Tranchen abgeschlossen sind .

(4) Spätestens drei Monate nach der vorgese
henen Fertigstellung einer Jahresarbeitstranche,
für welche ein Vorschuß gezahlt wurde , hat die
irische Regierung einen Antrag auf endgültige
Abrechnung des für diese Tranche gewährten
Zuschusses zu stellen . Kann dieser Antrag nicht
gestellt werden , so ist die irische Regierung ver
pflichtet , den erhaltenen Vorschuß zurückzuzah
len ."

3 . Im Anhang erhält der erste Satz der Nummer 2
folgende Fassung :

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an das Königreich Däne
mark und an Irland gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1982 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

O. M0LLER


